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A. Amtliche Bekanntmachungen der VG Lindenberg/Eichsfeld

Keine Mitteilungen

B. Amtliche Bekanntmachungen aus den Mitgliedsgemeinden

Berlingerode

Bekanntmachung der in der 04. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Berlingerode am 03.04.2025 gefassten Beschlüsse:

TOP 3.1.: Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 03.12.2024          

Beschluss Nr. Ber/2025/004

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 03.12.2024.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 3.2.: Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 21.01.2025

Beschluss Nr. Ber/2025/005

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode 
die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 25.01.2025.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
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TOP 4.1.: Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2023 - über- und 
außerplanmäßige Ausgaben

Beschluss Nr. Ber/2025/006

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage vom Gemeinderat der 
Gemeinde Berlingerode zur Kenntnis genommen. Mit der Abdeckung der 
Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 4.2.: Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2023 - Bildung 
Haushaltsreste          

Beschluss Nr. Ber/2025/007

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Im Rahmen der Jahreshaushaltsrechnung 2023 wurden die in der Anlage 
aufgeführten Haushaltsreste gebildet. Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode 
nimmt die Bildung der Haushaltsreste in dem, in der Jahreshaushaltsrechnung 2023 
enthaltenem Umfang zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 4.3.: Beschluss Jahresrechnung 2023 und Rechenschaftsbericht

Beschluss Nr. Ber/2025/008

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode nimmt die Jahreshaushaltsrechnung 
2023 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht nach § 81 Abs. 4 ThürGemHV 
in der Fassung vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 277, 279) zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
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TOP 5.1.: Beschluss Haushaltsplan 2025

Beschluss Nr. Ber/2025/009

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode beschließt aufgrund des § 55 der 
Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28.Januar 2023 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes 

vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), die Haushaltsatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2025.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 5.2.: Beschluss  Finanzplan 2024 bis 2028          

Beschluss Nr. Ber/2025/010

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode beschließt aufgrund des § 62 Abs. 1 

Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-, in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), den Finanzplan für 
die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 im Rahmen der Haushaltssatzung 2025. 

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1

TOP 6.: Beschluss - 1. Änderung der Zweckvereinbarung zur Übertragung 
der Aufgabe "Unterstützung der örtlichen Kinder- und 
Jugendförderung" auf die Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld     

Beschluss Nr. Ber/2025/011

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode beschließt, die 1. Änderung der 
Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe "Unterstützung der örtlichen 
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Kinder- und Jugendförderung" auf die Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld in der vorliegenden Form (siehe Anlage). 

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 7.2.: Beschluss - Finanzielle Unterstützung der Schützenbruderschaft 
St. Stephanus Berlingerode 2002 e.V.          

Beschluss Nr. Ber/2025/012

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode stimmt dem Antrag auf finanzielle 
Unterstützung der Schützenbruderschaft St. Stephanus Berlingerode 2002 e.V., in 
Höhe von 1.000€, zu.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1

TOP 8.: Beschluss - Ausnahmegenehmigung gemäß § 6 der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
Gemeindezentrums der Gemeinde Berlingerode     

Beschluss Nr. Ber/2025/013

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode beschließt eine Ausnahme vom § 6 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
Gemeindezentrums der Gemeinde Berlingerode für die Anträge des 
Karnevalvereins und Kirmesburschenvereins Berlingerode wie folgt:

Mietminderung von 50 % der Benutzungsgebühr.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1
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Brehme

Satzung der Gemeinde Brehme über die Freiwillige Feuerwehr

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 33 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften im Jahr 
2024 vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), des § 14 Abs. 1 S. 2 des Thüringer 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(ThürBKG) vom 07. Januar 1992 (GVBl. S. 23), in der Neufassung des Artikels 2 des 
Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(ThürBKG) vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Brehme in seiner Sitzung am 26. August 2025 folgende

Satzung (Feuerwehrsatzung)

beschlossen:

§ 1 
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Brehme ist als öffentliche Feuerwehr (§ 3 
Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich unselbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 
Abs. 1 ThürBKG). Sie führt die Bezeichnung

"Freiwillige Feuerwehr Brehme".

(2) Sie ist eine eigenständige Feuerwehr unter der Gesamtleitung des 
Gemeindebrandmeisters/-in.

(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen bedient sie 
sich der Unterstützung des Feuerwehrvereins gemäß § 15.

§ 2 
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den abwehrenden 
Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die Hilfeleistung bei anderen 
Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 10 ThürBKG und die Sicherheitswache (§ 
28 ThürBKG).
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(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Brehme die aktiven 
Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschriften und 
sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Brehme gliedert sich in folgende Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Alters- und Ehrenabteilung
3. Jugendabteilung.

§ 4 
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche Ausrüstung 
pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst 
zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch 
beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die 
Gemeinde Ersatz verlangen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandmeister unverzüglich 
anzuzeigen

- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,

- Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Ausrüstung.

Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, ist die Anzeige 
an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten.

§ 5 
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung besteht aus den aktiven Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen mit besonderen Fähigkeiten 
und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden 
(Fachberater/-innen).

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige sollen in der Regel nur Personen aufgenommen 
werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Brehme haben (Einwohner) oder 
regelmäßig für Einsätze in der Gemeinde Brehme zur Verfügung stehen (§ 13 Abs. 
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5 S. 1 ThürBKG). Die Zugehörigkeit zu insgesamt zwei Gemeindefeuerwehren ist 
zulässig (§ 13 Abs. 5 S. 2 ThürBKG).  Wahlfunktionen sollen dabei ausschließlich 
von solchen Angehörigen der Einsatzabteilung wahrgenommen werden, die ihren 
Hauptsitz in der Gemeinde Brehme haben (§ 13 Abs. 5 S. 3 ThürBKG). 

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung müssen den Anforderungen des 
Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein (§ 13 Abs. 6 ThürBKG) 
sowie die persönliche Eignung i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG gewährleisten. Sie 
müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. Voraussetzung für die Teilnahme an 
Einsätzen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 13 Abs. 3 ThürBKG). Soweit 
es zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nach § 3 erforderlich ist, kann auf 
Antrag des Feuerwehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der 
Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres durch den/die 
Bürgermeister/-in zugelassen werden, soweit die erforderliche geistige und 
körperliche Einsatzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch ärztliches Attest 
nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 4 ThürBKG).

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich bei dem 
Gemeindebrandmeister/-in zu beantragen. Minderjährige haben mit dem 
Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter 
vorzulegen.

(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage einer 
amtsärztlichen Bescheinigung verlangt werden.

(6) Auf Vorschlag des/der Gemeindebrandmeisters/-in entscheidet der/die 
Bürgermeister/in über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 
Abs. 7 ThürBKG). 

(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises und der 
Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1)  Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 
a) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
b) in den Fällen des § 13 Absatz 4 ThürBKG spätestens mit Vollendung des 

67. Lebensjahres 
c) dem Austritt,
d) der Entpflichtung aus wichtigem Grund gem. Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 8 

ThürBKG.
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(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandmeister/-in erklärt 
werden.

(3) Der/Die Bürgermeister/in kann eine/n Angehörige/n der Einsatzabteilung aus 
wichtigem Grund nach Anhörung des/der Gemeindebrandmeisters/-in entpflichten 
(§ 13 Abs. 8 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbildung und/oder bei 
angesetzten Übungen sowie ein nachweislicher Mangel der persönlichen Eignung 
i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG.

§ 7 
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte den/die 
Gemeindebrandmeister/-in, dessen/deren Stellvertreter/-in sowie die Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichneten Aufgaben 
nach Anweisung des/der Gemeindebrandmeisters/-in oder der sonst zuständigen 
Vorgesetzten gewissenhaft durchzuführen. 
Sie haben insbesondere 
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. 

Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften) 
sowie Anweisungen des/der Gemeindebrandmeisters/-in oder der sonst 
zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden 
Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen 
teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der 
feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im Zusammenwirken mit 
ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.

(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater/-innen im Sinne des § 5 Abs. 1 
Satz 2. 

(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind verpflichtet 
über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen 
ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich 
vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist. Dies 
gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr.

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, so kann der 
Gemeindebrandmeister im Einvernehmen mit dem Feuerwehrausschuss ihm
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a) eine Ermahnung oder
b) einen mündlichen Verweis
aussprechen.

Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem Verweis ist dem 
Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung 
übernommen, wer wegen Erreichens der Altersgrenzen gem. § 6 Abs. 1, dauernder 
Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der 
Einsatzabteilung ausscheidet.

(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandmeister erklärt 

werden muss,
b) durch Entpflichtung (§ 6 Abs. 3 gilt entsprechend).

(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mitgliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Brehme führt den Namen 
"Jugendfeuerwehr Brehme".

(2) Die Jugendfeuerwehr Brehme ist der freiwillige Zusammenschluss von 
Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis - in der Regel - zum 
vollendeten 16. Lebensjahr. Sie gestaltet ihr Jugendleben als selbständige 
Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach ihrer eigenen Jugendordnung.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Brehme untersteht die Jugendfeuerwehr 
der fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den Gemeindebrandmeister als 
Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Jugendfeuerwehrwartes 
bedient.
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§ 11 
Gemeindebrandmeister/-in,

stellvertretende/r Gemeindebrandmeister/-in

(1) Leiter/-in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Brehme ist der/die 
Gemeindebrandmeister/-in (§ 18 Abs. 1 ThürBKG).

(2) Der/die Gemeindebrandmeister/-in wird von den aktiven Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshauptversammlung (§ 13) der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Brehme statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Brehme angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch 
erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge 
besitzt. 

(5) Der/die Gemeindebrandmeister/-in wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Brehme ernannt. Er/sie ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Brehme und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat 
für die ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die Instandhaltung der 
Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehr zu sorgen und den/die Bürgermeister/in 
in allen Fragen des Brandschutzes zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
haben ihn der/die stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in und der 
Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(6) Der/die stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in hat den/die 
Gemeindebrandmeister/-in bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den 
Angehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl 
findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der/die 
Gemeindebrandmeister/-in gewählt wird. Andernfalls hat der/die Bürgermeister/in 
so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen der Einsatzabteilung 
einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl 
eines/einer stellvertretenden Gemeindebrandmeisters/-in stattfinden kann. Der/die 
stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in wird zum/zur Ehrenbeamten/-in auf Zeit 
der Gemeinde Brehme ernannt.

§ 12 
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des/der Gemeindebrandmeisters/-in bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Brehme 
ein Feuerwehrausschuss gebildet.
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(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem/der Gemeindebrandmeister/-in als 
Vorsitzenden/r, dessen/deren Stellvertreter/-in, aus 2 Angehörigen der Einsatz-
abteilung, einem/einer Vertreter/-in der Alters- und Ehrenabteilung und dem/der 
Jugendfeuerwehrwart/-in. Mir 

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des/der Vertreters/-in der Alters- und 
Ehrenabteilung und des/der Jugendfeuerwehrwartes/-in erfolgt in einer 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung. Der/Die 
Jugendfeuerwehrwart/-in soll mindestens 18 Jahre alt und in der Regel nicht älter 
als 35 Jahre sein. Er/Sie muss Angehörige/r der Einsatzabteilung sein und soll den 
Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg abgelegt sowie 
einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte besucht haben.

(4) Der/die Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er/Sie 
hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. 
Der/die Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen der 
Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen einladen.

(5) Der/die Gemeindebrandmeister/-in, sofern er/sie nicht nach Absatz 2 den Vorsitz 
führt, und sein/ihr/e Stellvertreter/-in haben das Recht, jederzeit an Sitzungen 
teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. Über die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 13 
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des/der Gemeindebrandmeisters/-in findet jährlich eine 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird von dem/der Gemeindebrandmeister/-in 
einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, wenn 
dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt. 

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung sind den 
Feuerwehrangehörigen und dem/der Bürgermeister/in mindestens eine Woche 
vorher schriftlich bekannt zu geben.
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(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen der 
Einsatzabteilung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein 
Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der 
Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jahreshauptversammlung 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung 
beschließt auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung 
geheim erfolgen soll.

§ 14 
Wahl des/der Gemeindebrandmeisters/-in, 

des/der stellvertretenden Gemeindebrandmeisters/-in, 
der zu wählende Mitglieder des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 
werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens eine Woche 
vorher schriftlich zu verständigen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der 
Versammlung gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(3) Der/Die Gemeindebrandmeister/-in, sein/ihr/e Stellvertreter/-in, der/die Vertreter/-
in der Alters- und Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der/die 
Jugendfeuerwehrwart/-in werden einzeln mit Stimmenmehrheit gewählt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Wahl der übrigen zu wählende Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jede/r 
Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie sonstige Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind 
diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.

(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Absatz 3 Satz 1) kann, 
wenn nur ein/e Bewerber/-in zur Wahl steht und die Wahlberechtigten mehrheitlich 
zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden.

(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift über 
die Wahl des/der Gemeindebrandmeisters/, seines/seiner Stellvertreters/-in ist 
innerhalb einer Woche nach der Wahl dem/der Bürgermeister/in zur Ernennung 
zum Ehrenbeamten sowie zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben.
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§ 15
Feuerwehrverein

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem privatrechtlichen 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Näheres regelt die Vereinssatzung.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Neufassung der Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Brehme vom 01.07.2022 außer Kraft.

Brehme, den 08.09.2025

gez. Schotte
Bürgermeister

Ecklingerode

1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ecklingerode

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode in der Sitzung am 17.09.2025 die folgende 
1. Änderung der Hauptsatzung in der Fassung vom 22.11.2022 beschlossen:

Artikel I

§ 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den 
Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse als 
Entschädigung ein Sitzungsgeld von 35,00 Euro für die notwendige, nachgewiesene 
Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder eines Ausschusses, in dem sie 
Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.
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§ 12 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit 
folgende monatliche Aufwandsentschädigung.

Ab 01.01.2026 beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung

- der ehrenamtliche Bürgermeister 1.436,45 Euro,

- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete    359,11 Euro.

Artikel II 

Die 1. Änderung der Hauptsatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Ecklingerode, den 26.09.2025

gez. Sieber
Bürgermeister

Bestätigungsvermerk

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ecklingerode für das 
Haushaltsjahr 2025

II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk 

1. Mit Beschluss vom 17.09.2025, Nr. GR-Eck/2025/030, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Ecklingerode die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.
2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 29.09.2025 die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 
bestätigt.

III. Auslegungshinweis

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan liegen gemäß 
§ 57 Abs. 3 ThürKO in der Zeit vom 
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10.10.2025 bis zum 30.10.2025

während der üblichen Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen, Kämmerei, Zimmer 101, 
öffentlich aus.

Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 ThürKO zur 
Einsichtnahme aus.

An dieser Stelle ergeht der Hinweis, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
auch über die Internetseite der VG Lindenberg/Eichsfeld unter www.lindenberg-
eichsfeld.de (→ Verwaltung → Satzung) eingesehen werden können.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ecklingerode für das 
Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO – in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), erlässt die Gemeinde 
Ecklingerode folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch 
werden

erhöht um vermindert um
gegenüber bisher auf nunmehr

a)im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 175.900 € 43.300 € 1.226.400 € 1.359.000 €
die Ausgaben 155.500 € 22.900 € 1.226.400 € 1.359.000 €
b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 151.400 € 6.700 € 93.000 € 237.700 €
die Ausgaben 151.400 € 6.700 € 93.000 € 237.700 €

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze werden nicht geändert.

http://www.lindenberg-eichsfeld.de/
http://www.lindenberg-eichsfeld.de/
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§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird nicht verändert.

§ 6

Der Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Ecklingerode, den 01.10.2025

gez. Sieber
Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Ecklingerode über die Freiwillige Feuerwehr

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 33 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften im Jahr 
2024 vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), des § 14 Abs. 1 S. 2 des Thüringer 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(ThürBKG) vom 07. Januar 1992 (GVBl. S. 23), in der Neufassung des Artikels 2 des 
Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(ThürBKG) vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode in seiner Sitzung am 27.08.2025 folgende

Satzung (Feuerwehrsatzung)

beschlossen:

§ 1 
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode ist als öffentliche Feuerwehr 
(§ 3 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich unselbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 
Abs. 1 ThürBKG). Sie führt die Bezeichnung

"Freiwillige Feuerwehr Ecklingerode".
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(2) Sie ist eine eigenständige Feuerwehr unter der Gesamtleitung des 
Gemeindebrandmeisters/-in.

(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen bedient sie 
sich der Unterstützung des Feuerwehrvereins gemäß § 15.

§ 2 
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den abwehrenden 
Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die Hilfeleistung bei anderen 
Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 10 ThürBKG und die Sicherheitswache (§ 
28 ThürBKG).

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Ecklingerode die aktiven 
Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschriften und 
sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Ecklingerode gliedert sich in folgende Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Alters- und Ehrenabteilung
3. Jugendabteilung.

§ 4 
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche Ausrüstung 
pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst 
zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch 
beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die 
Gemeinde Ersatz verlangen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandmeister unverzüglich 
anzuzeigen

- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,

- Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Ausrüstung.
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Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, ist die Anzeige 
an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten.

§ 5 
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung besteht aus den aktiven Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen mit besonderen Fähigkeiten 
und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden 
(Fachberater/-innen).

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige sollen in der Regel nur Personen aufgenommen 
werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Ecklingerode haben (Einwohner) oder 
regelmäßig für Einsätze in der Gemeinde Ecklingerode zur Verfügung stehen (§ 13 
Abs. 5 S. 1 ThürBKG). Die Zugehörigkeit zu insgesamt zwei Gemeindefeuerwehren 
ist zulässig (§ 13 Abs. 5 S. 2 ThürBKG).  Wahlfunktionen sollen dabei 
ausschließlich von solchen Angehörigen der Einsatzabteilung wahrgenommen 
werden, die ihren Hauptsitz in der Gemeinde Ecklingerode haben (§ 13 Abs. 5 S. 
3 ThürBKG). 

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung müssen den Anforderungen des 
Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein (§ 13 Abs. 6 ThürBKG) 
sowie die persönliche Eignung i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG gewährleisten. Sie 
müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. Voraussetzung für die Teilnahme an 
Einsätzen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 13 Abs. 3 ThürBKG). Soweit 
es zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nach § 3 erforderlich ist, kann auf 
Antrag des Feuerwehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der 
Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres durch den/die 
Bürgermeister/-in zugelassen werden, soweit die erforderliche geistige und 
körperliche Einsatzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch ärztliches Attest 
nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 4 ThürBKG).

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich bei dem 
Gemeindebrandmeister/-in zu beantragen. Minderjährige haben mit dem 
Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter 
vorzulegen.

(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage einer 
amtsärztlichen Bescheinigung verlangt werden.

(6) Auf Vorschlag des/der Gemeindebrandmeisters/-in entscheidet der/die 
Bürgermeister/in über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen 
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Feuerwehrangehörigen zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 
Abs. 7 ThürBKG). 

(6) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises und der 
Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine 
Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1)  Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 

e) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
f) in den Fällen des § 13 Absatz 4 ThürBKG spätestens mit Vollendung des 

67. Lebensjahres 
g) dem Austritt,
h) der Entpflichtung aus wichtigem Grund gem. Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 8 

ThürBKG.

(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandmeister/-in erklärt 
werden.

(3) Der/Die Bürgermeister/in kann eine/n Angehörige/n der Einsatzabteilung aus 
wichtigem Grund nach Anhörung des/der Gemeindebrandmeisters/-in entpflichten 
(§ 13 Abs. 8 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbildung und/oder bei 
angesetzten Übungen sowie ein nachweislicher Mangel der persönlichen Eignung 
i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG.

§ 7 
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte den/die 
Gemeindebrandmeister/-in, dessen/deren Stellvertreter/-in sowie die Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichneten Aufgaben 
nach Anweisung des/der Gemeindebrandmeisters/-in oder der sonst zuständigen 
Vorgesetzten gewissenhaft durchzuführen. 

Sie haben insbesondere 

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften) 
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sowie Anweisungen des/der Gemeindebrandmeisters/-in oder der sonst 
zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden 
Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen 
teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der 
feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im Zusammenwirken mit 
ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.

(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater/-innen im Sinne des § 5 Abs. 1 
Satz 2. 

(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind verpflichtet 
über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen 
ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich 
vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist. Dies 
gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr.

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, so kann der 
Gemeindebrandmeister im Einvernehmen mit dem Feuerwehrausschuss ihm

a) eine Ermahnung oder

b) einen mündlichen Verweis

aussprechen.

Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem Verweis ist dem 
Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung 
übernommen, wer wegen Erreichens der Altersgrenzen gem. § 6 Abs. 1, dauernder 
Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der 
Einsatzabteilung ausscheidet.
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(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandmeister erklärt 
werden muss,

b) durch Entpflichtung (§ 6 Abs. 3 gilt entsprechend).

(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mitgliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ecklingerode führt den Namen 
"Jugendfeuerwehr Ecklingerode".

(2) Die Jugendfeuerwehr Ecklingerode ist der freiwillige Zusammenschluss von 
Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis - in der Regel - zum 
vollendeten 16. Lebensjahr. Sie gestaltet ihr Jugendleben als selbständige 
Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach ihrer eigenen Jugendordnung.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Ecklingerode untersteht die 
Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den 
Gemeindebrandmeister als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des 
Jugendfeuerwehrwartes bedient.

§ 11 
Gemeindebrandmeister/-in,

stellvertretende/r Gemeindebrandmeister/-in

(1) Leiter/-in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode ist der/die 
Gemeindebrandmeister/-in (§ 18 Abs. 1 ThürBKG).

(2) Der/die Gemeindebrandmeister/-in wird von den aktiven Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshauptversammlung (§ 13) der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Ecklingerode angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch 
erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge 
besitzt. 
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(5) Der/die Gemeindebrandmeister/-in wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Ecklingerode ernannt. Er/sie ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ecklingerode und die Ausbildung ihrer 
Angehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die 
Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehr zu sorgen und 
den/die Bürgermeister/in in allen Fragen des Brandschutzes zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der/die stellvertretende 
Gemeindebrandmeister/-in und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(6) Der/die stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in hat den/die 
Gemeindebrandmeister/-in bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den 
Angehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl 
findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der/die 
Gemeindebrandmeister/-in gewählt wird. Andernfalls hat der/die Bürgermeister/in 
so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen der Einsatzabteilung 
einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl 
eines/einer stellvertretenden Gemeindebrandmeisters/-in stattfinden kann. Der/die 
stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in wird zum/zur Ehrenbeamten/-in auf Zeit 
der Gemeinde Ecklingerode ernannt.

§ 12 
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des/der Gemeindebrandmeisters/-in bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 
Ecklingerode ein Feuerwehrausschuss gebildet.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem/der Gemeindebrandmeister/-in als 
Vorsitzenden/r, dessen/deren Stellvertreter/-in, aus 2 Angehörigen der Einsatz-
abteilung, einem/einer Vertreter/-in der Alters- und Ehrenabteilung und dem/der 
Jugendfeuerwehrwart/-in.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des/der Vertreters/-in der Alters- und 
Ehrenabteilung und des/der Jugendfeuerwehrwartes/-in erfolgt in einer 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung. Der/Die 
Jugendfeuerwehrwart/-in soll mindestens 18 Jahre alt und in der Regel nicht älter 
als 35 Jahre sein. Er/Sie muss Angehörige/r der Einsatzabteilung sein und soll den 
Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg abgelegt sowie 
einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte besucht haben.

(4) Der/die Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er/Sie 
hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. 
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Der/die Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen der 
Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen einladen.

(5) Der/die Gemeindebrandmeister/-in, sofern er/sie nicht nach Absatz 2 den Vorsitz 
führt, und sein/ihr/e Stellvertreter/-in haben das Recht, jederzeit an Sitzungen 
teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. Über die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 13 
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des/der Gemeindebrandmeisters/-in findet jährlich eine 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird von dem/der Gemeindebrandmeister/-in 
einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, wenn 
dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt. 

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung sind den 
Feuerwehrangehörigen und dem/der Bürgermeister/in mindestens eine Woche 
vorher schriftlich bekannt zu geben.

(7) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen der 
Einsatzabteilung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein 
Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der 
Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jahreshauptversammlung 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung 
beschließt auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung 
geheim erfolgen soll.

§ 14 
Wahl des/der Gemeindebrandmeisters/-in, 

des/der stellvertretenden Gemeindebrandmeisters/-in, 
der zu wählende Mitglieder des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 
werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Versammlung bestimmt.
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(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens eine Woche 
vorher schriftlich zu verständigen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der 
Versammlung gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(3) Der/Die Gemeindebrandmeister/-in, sein/ihr/e Stellvertreter/-in, der/die Vertreter/-
in der Alters- und Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der/die 
Jugendfeuerwehrwart/-in werden einzeln mit Stimmenmehrheit gewählt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Wahl der übrigen zu wählend Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jede/r 
Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie sonstige Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind 
diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.

(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Absatz 3 Satz 1) kann, 
wenn nur ein/e Bewerber/-in zur Wahl steht und die Wahlberechtigten mehrheitlich 
zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden.

(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift über 
die Wahl des/der Gemeindebrandmeisters/, seines/seiner Stellvertreters/-in ist 
innerhalb einer Woche nach der Wahl dem/der Bürgermeister/in zur Ernennung 
zum Ehrenbeamten sowie zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben.

§ 15
Feuerwehrverein

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem privatrechtlichen 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Näheres regelt die Vereinssatzung.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Neufassung der Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Ecklingerode vom 25.04.2018 außer Kraft.

Ecklingerode, den 17.09.2025

gez. Sieber
Bürgermeister
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Bekanntmachung der in der 08. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Ecklingerode am 27.08.2025 gefassten Beschlüsse:

TOP 3.: Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 27.05.2025

Beschluss Nr. GR-Eck/2025/020

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 27.05.2025.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 2

TOP 4.: Beschluss überplanmäßige Ausgabe Brandschutz

Beschluss Nr. GR-Eck/2025/021

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt eine überplanmäßige 
Ausgabe im Rahmen der Haushaltsstelle 1300. 56000 (Anschaffung Dienst- und 
Schutzkleidung) in Höhe von 2.100 €.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 7

Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 5.: Beschluss - Umschuldung Darlehen - Beauftragung Bürgermeister

Beschluss Nr. GR-Eck/2025/022

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beauftragt den Bürgermeister der 
Gemeinde Ecklingerode, Herrn Sieber, das Darlehen bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) Nr. 411 9175 mit einem Restsaldo von 177.000 € (15.11.2025) 
zu den günstigsten Konditionen umzuschulden.
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Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 6.: Beschluss - Erste Änderungszweckvereinbarung zur 
Zweckvereinbarung über die Errichtung und Nutzung einer 
Zentralen Beschaffungsstelle

Beschluss Nr. GR-Eck/2025/023

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt die Erste 
Änderungszweckvereinbarung zur Zweckvereinbarung über die Errichtung und 
Nutzung einer Zentralen Beschaffungsstelle gem. § 120 Abs. 4 Satz 1, 2 Alt. GWB.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 7.: Beschluss - Satzung der Gemeinde Ecklingerode über die 
Freiwillige Feuerwehr

Beschluss Nr. GR-Eck/2025/024

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt die Satzung der Gemeinde 
Ecklingerode über die Freiwillige Feuerwehr in der vorliegenden Form (siehe 
Anlage).

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
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TOP 8.: Beschluss - Beteiligungsbericht 2025 nach § 75 a ThürKO über die 
unmittelbare Beteiligung an der KEBT AG bzw. am KEBT-Konzern, 
der die unmittelbare Beteiligung an der TEAG im Jahr 2024 enthäl

Beschluss Nr. GR-Eck/2025/025

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode beschließt, dass der vorliegende 
Beteiligungsbericht anerkannt und genehmigt wird, vorbehaltlich eventueller 
Änderungen nach erfolgter Prüfung.

Der Beteiligungsbericht ist in der vorliegenden Form der Kommunalaufsicht 
vorzulegen.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Ferna

Satzung der Gemeinde Ferna über die Freiwillige Feuerwehr

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 33 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften im Jahr 
2024 vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), des § 14 Abs. 1 S. 2 des Thüringer 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(ThürBKG) vom 07. Januar 1992 (GVBl. S. 23), in der Neufassung des Artikels 2 des 
Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(ThürBKG) vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ferna 
in seiner Sitzung am 04. September 2025 folgende

Satzung (Feuerwehrsatzung)

beschlossen:

§ 1 
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ferna ist als öffentliche Feuerwehr (§ 3 
Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich unselbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 
Abs. 1 ThürBKG). Sie führt die Bezeichnung
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"Freiwillige Feuerwehr Ferna".
(2) Sie ist eine eigenständige Feuerwehr unter der Gesamtleitung des 

Gemeindebrandmeisters/-in.

(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen bedient sie 
sich der Unterstützung des Feuerwehrvereins gemäß § 15.

§ 2 
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den abwehrenden 
Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die Hilfeleistung bei anderen 
Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 10 ThürBKG und die Sicherheitswache (§ 
28 ThürBKG).

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Ferna die aktiven 
Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschriften und 
sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Ferna gliedert sich in folgende Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Alters- und Ehrenabteilung
3. Jugendabteilung.

§ 4 
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche Ausrüstung 
pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst 
zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch 
beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die 
Gemeinde Ersatz verlangen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandmeister unverzüglich 
anzuzeigen

- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,

- Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Ausrüstung.
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Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, ist die Anzeige 
an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten.

§ 5 
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung besteht aus den aktiven Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen mit besonderen Fähigkeiten 
und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden 
(Fachberater/-innen).

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige sollen in der Regel nur Personen aufgenommen 
werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Ferna haben (Einwohner) oder 
regelmäßig für Einsätze in der Gemeinde Ferna zur Verfügung stehen (§ 13 Abs. 
5 S. 1 ThürBKG). Die Zugehörigkeit zu insgesamt zwei Gemeindefeuerwehren ist 
zulässig (§ 13 Abs. 5 S. 2 ThürBKG).  Wahlfunktionen sollen dabei ausschließlich 
von solchen Angehörigen der Einsatzabteilung wahrgenommen werden, die ihren 
Hauptsitz in der Gemeinde Ferna haben (§ 13 Abs. 5 S. 3 ThürBKG). 

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung müssen den Anforderungen des 
Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein (§ 13 Abs. 6 ThürBKG) 
sowie die persönliche Eignung i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG gewährleisten. Sie 
müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. Voraussetzung für die Teilnahme an 
Einsätzen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 13 Abs. 3 ThürBKG). Soweit 
es zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nach § 3 erforderlich ist, kann auf 
Antrag des Feuerwehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der 
Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres durch den/die 
Bürgermeister/-in zugelassen werden, soweit die erforderliche geistige und 
körperliche Einsatzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch ärztliches Attest 
nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 4 ThürBKG).

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich bei dem 
Gemeindebrandmeister/-in zu beantragen. Minderjährige haben mit dem 
Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter 
vorzulegen.

(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage einer 
amtsärztlichen Bescheinigung verlangt werden.

(6) Auf Vorschlag des/der Gemeindebrandmeisters/-in entscheidet der/die 
Bürgermeister/in über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 
Abs. 7 ThürBKG). 
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(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises und der 
Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1)  Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 

i) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
j) in den Fällen des § 13 Absatz 4 ThürBKG spätestens mit Vollendung des 

67. Lebensjahres 
k) dem Austritt,
l) der Entpflichtung aus wichtigem Grund gem. Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 8 

ThürBKG.

(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandmeister/-in erklärt 
werden.

(3) Der/Die Bürgermeister/in kann eine/n Angehörige/n der Einsatzabteilung aus 
wichtigem Grund nach Anhörung des/der Gemeindebrandmeisters/-in entpflichten 
(§ 13 Abs. 8 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbildung und/oder bei 
angesetzten Übungen sowie ein nachweislicher Mangel der persönlichen Eignung 
i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG.

§ 7 
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte den/die 
Gemeindebrandmeister/-in, dessen/deren Stellvertreter/-in sowie die Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichneten Aufgaben 
nach Anweisung des/der Gemeindebrandmeisters/-in oder der sonst zuständigen 
Vorgesetzten gewissenhaft durchzuführen. 

Sie haben insbesondere 

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften) 
sowie Anweisungen des/der Gemeindebrandmeisters/-in oder der sonst 
zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden 
Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,
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c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen 
teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der 
feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im Zusammenwirken mit 
ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.

(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater/-innen im Sinne des § 5 Abs. 1 
Satz 2. 

(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind verpflichtet 
über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen 
ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich 
vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist. Dies 
gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr.

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, so kann der 
Gemeindebrandmeister im Einvernehmen mit dem Feuerwehrausschuss ihm

a) eine Ermahnung oder

b) einen mündlichen Verweis

aussprechen.

Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem Verweis ist dem 
Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung 
übernommen, wer wegen Erreichens der Altersgrenzen gem. § 6 Abs. 1, dauernder 
Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der 
Einsatzabteilung ausscheidet.

(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandmeister erklärt 
werden muss,

b) durch Entpflichtung (§ 6 Abs. 3 gilt entsprechend).
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(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mitgliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ferna führt den Namen 
"Jugendfeuerwehr Ferna".

(2) Die Jugendfeuerwehr Ferna ist der freiwillige Zusammenschluss von Jugendlichen 
im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis - in der Regel - zum vollendeten 16. 
Lebensjahr. Sie gestaltet ihr Jugendleben als selbständige Abteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr nach ihrer eigenen Jugendordnung.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Ferna untersteht die Jugendfeuerwehr 
der fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den Gemeindebrandmeister als 
Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Jugendfeuerwehrwartes 
bedient.

§ 11 
Gemeindebrandmeister/-in,

stellvertretende/r Gemeindebrandmeister/-in

(1) Leiter/-in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ferna ist der/die 
Gemeindebrandmeister/-in (§ 18 Abs. 1 ThürBKG).

(2) Der/die Gemeindebrandmeister/-in wird von den aktiven Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshauptversammlung (§ 13) der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ferna statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Ferna angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch 
erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge 
besitzt. 

(5) Der/die Gemeindebrandmeister/-in wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Ferna ernannt. Er/sie ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Ferna und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für 
die ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Feuerwehr zu sorgen und den/die Bürgermeister/in in allen Fragen 
des Brandschutzes zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der/die 
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stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in und der Feuerwehrausschuss zu 
unterstützen.

(6) Der/die stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in hat den/die 
Gemeindebrandmeister/-in bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den 
Angehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl 
findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der/die 
Gemeindebrandmeister/-in gewählt wird. Andernfalls hat der/die Bürgermeister/in 
so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen der Einsatzabteilung 
einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl 
eines/einer stellvertretenden Gemeindebrandmeisters/-in stattfinden kann. Der/die 
stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in wird zum/zur Ehrenbeamten/-in auf Zeit 
der Gemeinde Ferna ernannt.

§ 12 
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des/der Gemeindebrandmeisters/-in bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ferna ein 
Feuerwehrausschuss gebildet.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem/der Gemeindebrandmeister/-in als 
Vorsitzenden/r, dessen/deren Stellvertreter/-in, aus 2 Angehörigen der Einsatz-
abteilung, einem/einer Vertreter/-in der Alters- und Ehrenabteilung und dem/der 
Jugendfeuerwehrwart/-in.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des/der Vertreters/-in der Alters- und 
Ehrenabteilung und des/der Jugendfeuerwehrwartes/-in erfolgt in einer 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung. Der/Die 
Jugendfeuerwehrwart/-in soll mindestens 18 Jahre alt und in der Regel nicht älter 
als 35 Jahre sein. Er/Sie muss Angehörige/r der Einsatzabteilung sein und soll den 
Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg abgelegt sowie 
einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte besucht haben.

(4) Der/die Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er/Sie 
hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. 
Der/die Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen der 
Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen einladen.

(5) Der/die Gemeindebrandmeister/-in, sofern er/sie nicht nach Absatz 2 den Vorsitz 
führt, und sein/ihr/e Stellvertreter/-in haben das Recht, jederzeit an Sitzungen 
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teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. Über die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 13 
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des/der Gemeindebrandmeisters/-in findet jährlich eine 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird von dem/der Gemeindebrandmeister/-in 
einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, wenn 
dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt. 

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung sind den 
Feuerwehrangehörigen und dem/der Bürgermeister/in mindestens eine Woche 
vorher schriftlich bekannt zu geben.

(8) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen der 
Einsatzabteilung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein 
Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der 
Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jahreshauptversammlung 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung 
beschließt auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung 
geheim erfolgen soll.

§ 14
Wahl des/der Gemeindebrandmeisters/-in, 

des/der stellvertretenden Gemeindebrandmeisters/-in, 
der zu wählende Mitglieder des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 
werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens eine Woche 
vorher schriftlich zu verständigen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der 
Versammlung gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.
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(3) Der/Die Gemeindebrandmeister/-in, sein/ihr/e Stellvertreter/-in, der/die Vertreter/-
in der Alters- und Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der/die 
Jugendfeuerwehrwart/-in werden einzeln mit Stimmenmehrheit gewählt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Wahl der übrigen zu wählende Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jede/r 
Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie sonstige Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind 
diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.

(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Absatz 3 Satz 1) kann, 
wenn nur ein/e Bewerber/-in zur Wahl steht und die Wahlberechtigten mehrheitlich 
zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden.

(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift über 
die Wahl des/der Gemeindebrandmeisters/, seines/seiner Stellvertreters/-in ist 
innerhalb einer Woche nach der Wahl dem/der Bürgermeister/in zur Ernennung 
zum Ehrenbeamten sowie zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben.

§ 15
Feuerwehrverein

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem privatrechtlichen 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Näheres regelt die Vereinssatzung.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Neufassung der Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Ferna vom 04.08.2020 außer Kraft.

Ferna, den 18.09.2025

gez. May
Bürgermeisterin
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3. Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Ferna

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. 277, 288) und des § 33 des Thüringer 
Bestattungsgesetzes vom 19.05.2004 (GVBl. S. 505 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277, 284) hat der Gemeinderat der Gemeinde Ferna am 
04.09.2025 folgende Änderung für den Friedhof der Gemeinde Ferna beschlossen:

Artikel I

Der § 12 „Arten der Grabstätten“ Absatz 2 wird um den Buchstaben f ergänzt. 

Er lautet wie folgt:

f)  Erdreihengrabstätten im Rasengrabfeld (Erdrasengrab).

Artikel II

Der § 13 a „Erdreihengrabstätten als Erdrasengrab“ wird neu eingefügt:

(1) Erdreihengrabstätten als Erdrasengrab sind pflegearme Grabstätten für 
Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der 
Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Über die Zuteilung wird eine 
Grabnummernkarte erteilt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an der 
Reihengrabstätte ist ausgeschlossen. Die Grabstätten werden ohne Einfassung 
hergestellt. Die Grabflächen und Abstände zwischen den Gräbern bilden eine 
zusammenhängende große Rasenfläche, welche durch die Gemeinde angelegt und 
gepflegt wird. Kränze, Blumen und sonstiger Grabschmuck sind nur bei der 
Bestattung bis maximal 4 Wochen danach zulässig. Die Rasenfläche ist von 
jeglichem Grabschmuck freizuhalten.

Länge: 2,00 m, Breite: 1,00 m, Abstand nach allen Seiten: 0,80 m

(2) Die Absätze 3, 4 und 6 des § 13 der Friedhofssatzung finden entsprechende 
Anwendung.

Artikel III

Der § 14 „Urnengrabstätten“ Absatz 1 wird um den Buchstaben d ergänzt. 

Er lautet wie folgt:
d) vorhandenen Grabstätten für Erdbestattungen nach § 13 a Abs. 1
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Absatz 2 Satz 4 erhält folgende neue Fassung:

Die Nachbestattung einer Urne in einer vorhandenen Urnenreihengrabstätte ist 
möglich und darf nur innerhalb der ersten 10 Ruhejahre des Erstverstorbenen 
erfolgen. 

Absatz 3 Satz 4 wird gestrichen.

Artikel IV

Der § 14 a „Urnenreihengrabstätten im Rasengrabfeld“ Absatz 3 wird wie folgt 
erweitert:

Eine Haftung der Gemeinde bei der Anlage und Pflege der Urnenreihengrabstätten im 
Rasengrabfeld wird generell ausgeschlossen. Dies gilt auch für höhere Gewalt. Ein 
Anspruch gegenüber der Gemeinde auf Beseitigung von Schäden wird 
ausgeschlossen.

Artikel V

Der § 18 „Grabmalgrößen“ Absatz 7 b erhält folgende neue Fassung:

Material:

Es ist ausschließlich wetterbeständiger Werkstoff gemäß § 17 Abs. 2 der Neufassung 
der Friedhofssatzung der Gemeinde Ferna zu verwenden.

Die Grabsteinplatte soll aus einem Stück von einem fachkundigen Steinmetzbetrieb im 
Auftrag des Nutzungsberechtigten hergestellt und aufgebracht werden. In die 
Grabsteinplatte kann eine Metallplatte mit einer maximalen Größe von 0,25 m x 0,25 
m eingearbeitet werden. Die Metallplatte muss bündig mit der Grabsteinplatte 
abschließen. Die Lage der Grabplatte ist vor Setzen durch die Firma mit der 
Gemeindeverwaltung abzustimmen.

Absatz 8 wird neu hinzugefügt. Er lautet wie folgt:

(8) Für die Erdreihengrabstätten als Erdrasengrab gelten abweichend von den 
Absätzen 1 bis 7 folgende Vorschriften:

a) Für die Grabstätten im Rasengrab sind nur stehende Grabmale zulässig.
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b) Die stehenden Grabmale müssen auf einer im Rasen ebenerdigen liegenden 
Sockelplatte aufgestellt sein. Die Grabsteinplatte ist flucht- und höhengerecht an 
die Höhe der angrenzenden Oberbodenflächen (Rasenflächen) anzugleichen. Sie 
ist in der Flucht der Nachbargräber anzuordnen. Eine Grabeinfassung ist nicht 
zulässig. 

Die Stärke muss so bemessen sein, dass die Platte beim Betreten der 
Rasenpflege nicht bricht. Die Sockelplatte ist aus Naturstein aus einem Stück 
von einem fachkundigen Steinmetzbetrieb im Auftrag des Nutzungsberechtigten 
herzustellen und auf die Grabstätte aufzubringen. Die Lage der Sockelplatte ist 
vor Setzen durch die Firma mit der Gemeindeverwaltung abzustimmen.

c) Für die Erdrasengräber gelten folgende Abmaße:

Sockelplatte:

Größe: 0,80 m x 0,80 m
Stärke: 0,06 m bis 0,10 m

Grabmal: ab Sockelplatte

Höhe von mindestens 0,50 m bis max. 0,80 m
Breite von mindestens 0,40 m bis max. 0,50 m
Mindeststärke von mindestens 0,12 m bis max. 0,20 m.

Der Abstand zwischen den Außenmaßen hinter dem Grabstein beträgt mindestens 
0,10 m.

d) Es besteht die Möglichkeit zur Anbringung einer Anbauvase und einer Laterne 
am Grabmal. Sonstiger Grabschmuck ist nicht gestattet. Feste Vasen, 
Kerzenhalter, Laternen oder dergleichen dürfen auf der Sockelplatte angebracht 
werden. Ein Abstand von mindestens 0,20 m zur Außenkante von allen Seiten ist 
einzuhalten.

Artikel VI

Der § 25 „Herrichtung und Unterhaltung“ wird um folgenden Absatz 13 erweitert:

(13) Bei den Erdreihengrabstätten im Rasengrabfeld obliegt die Anlage und Pflege 
der Grabstätten bzw. des grababdeckenden Rasens ausschließlich der Gemeinde. 
Ein Recht auf eine individuelle Grabgestaltung und Grabpflege besteht nicht. 
Bepflanzungen oder das Abstellen von Grabschmuck wie Blumensträuße, 
Gestecke, Vasen, Pflanzschalen oder Kerzen u. a. sind unzulässig und werden im 
Rahmen der Pflegemaßnahmen ersatzlos von der Gemeindeverwaltung entsorgt. 
Ein Rückgabe- sowie Entschädigungsanspruch ist ausgeschlossen.
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Die pflegearmen Rasengräber für Erdbestattungen müssen mit einer Sockelplatte 
und einem stehenden Grabstein gekennzeichnet sein. Für die Anforderungen gilt § 
18 Abs. 8.

Artikel VII

Alle anderen Vorschriften bleiben unberührt.

Artikel VIII

Die 3. Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Ferna tritt am Tag nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 

Ferna, den 24.09.2025

gez. May
Bürgermeisterin

Anlagen: 
- Friedhofsplan
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- Maße Erdrasengrab
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3. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Ferna

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277, 288) und der §§ 1, 2, 10, 11 und 12 des 
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Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
02.07.2024 (GVBl. S. 277, 288) und des § 32 der Friedhofssatzung der Gemeinde 
Ferna hat der Gemeinderat der Gemeinde Ferna in der Sitzung am 04.09.2025 
folgende Satzungsänderung beschlossen:

Artikel I

Der § 7 „Erwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte und Urnenreihen-
grabstätte“ Absatz 1 wird um den Buchstaben c und Absatz 2 um den Buchstaben f 
ergänzt. Sie lauten wie folgt:

(1) c) Erdreihengrabstätten im Rasengrabfeld (Erdrasengrab) 800,00 €.

(2) f) Beisetzung einer Urne in einem vorhandenen Erdrasengrab 280,00 €.

Artikel II

Alle anderen Gebührentarife bleiben unverändert.

Artikel III

Die 3. Änderung der Friedhofsgebührensatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Ferna, 17.09.2025

gez. May
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung der in der 07. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ferna 
am 20.05.2025 gefassten Beschlüsse:

TOP 3.: Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 10.03.2025

Beschluss Nr. GR-Fer/2025/006

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Ferna die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 10.03.2025.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 4.: Aufstellungsbeschluss zur 5. Änderung des fortgeltenden 
Flächennutzungsplanes

Beschluss Nr. GR-Fer/2025/007

Abstimmung über den Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die 5. Änderung des fortgeltenden 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ferna.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 2

Tastungen

Satzung der Gemeinde Tastungen über die Freiwillige Feuerwehr

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 33 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften im Jahr 
2024 vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), des § 14 Abs. 1 S. 2 des Thüringer 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(ThürBKG) vom 07. Januar 1992 (GVBl. S. 23), in der Neufassung des Artikels 2 des 
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Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(ThürBKG) vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Tastungen in seiner Sitzung am 21. August 2025 folgende

Satzung (Feuerwehrsatzung)

beschlossen:

§ 1 
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Tastungen ist als öffentliche Feuerwehr 
(§ 3 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich unselbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 
Abs. 1 ThürBKG). Sie führt die Bezeichnung

"Freiwillige Feuerwehr Tastungen".

(2) Sie ist eine eigenständige Feuerwehr unter der Gesamtleitung des 
Gemeindebrandmeisters/-in.

(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen bedient sie 
sich der Unterstützung des Feuerwehrvereins gemäß § 15.

§ 2 
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den abwehrenden 
Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die Hilfeleistung bei anderen 
Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 10 ThürBKG und die Sicherheitswache (§ 
28 ThürBKG).

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Tastungen die aktiven 
Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschriften und 
sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Tastungen gliedert sich in folgende Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Alters- und Ehrenabteilung
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3. Jugendabteilung.

§ 4 
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche Ausrüstung 
pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst 
zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch 
beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die 
Gemeinde Ersatz verlangen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandmeister unverzüglich 
anzuzeigen

- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,

- Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Ausrüstung.

Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, ist die Anzeige 
an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten.

§ 5 
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung besteht aus den aktiven Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen mit besonderen Fähigkeiten 
und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden 
(Fachberater/-innen).

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige sollen in der Regel nur Personen aufgenommen 
werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Tastungen haben (Einwohner) oder 
regelmäßig für Einsätze in der Gemeinde Tastungen zur Verfügung stehen (§ 13 
Abs. 5 S. 1 ThürBKG). Die Zugehörigkeit zu insgesamt zwei Gemeindefeuerwehren 
ist zulässig (§ 13 Abs. 5 S. 2 ThürBKG).  Wahlfunktionen sollen dabei 
ausschließlich von solchen Angehörigen der Einsatzabteilung wahrgenommen 
werden, die ihren Hauptsitz in der Gemeinde Tastungen haben (§ 13 Abs. 5 S. 3 
ThürBKG). 

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung müssen den Anforderungen des 
Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein (§ 13 Abs. 6 ThürBKG) 
sowie die persönliche Eignung i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG gewährleisten. Sie 
müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. Voraussetzung für die Teilnahme an 
Einsätzen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 13 Abs. 3 ThürBKG). Soweit 
es zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nach § 3 erforderlich ist, kann auf 
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Antrag des Feuerwehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der 
Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres durch den/die 
Bürgermeister/-in zugelassen werden, soweit die erforderliche geistige und 
körperliche Einsatzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch ärztliches Attest 
nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 4 ThürBKG).

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich bei dem 
Gemeindebrandmeister/-in zu beantragen. Minderjährige haben mit dem 
Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter 
vorzulegen.

(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage einer 
amtsärztlichen Bescheinigung verlangt werden.

(6) Auf Vorschlag des/der Gemeindebrandmeisters/-in entscheidet der/die 
Bürgermeister/in über die Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 
Abs. 7 ThürBKG). 

(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises und der 
Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1)  Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 

m) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
n) in den Fällen des § 13 Absatz 4 ThürBKG spätestens mit Vollendung des 

67. Lebensjahres 
o) dem Austritt,
p) der Entpflichtung aus wichtigem Grund gem. Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 8 

ThürBKG.

(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandmeister/-in erklärt 
werden.

(3) Der/Die Bürgermeister/in kann eine/n Angehörige/n der Einsatzabteilung aus 
wichtigem Grund nach Anhörung des/der Gemeindebrandmeisters/-in entpflichten 
(§ 13 Abs. 8 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbildung und/oder bei 
angesetzten Übungen sowie ein nachweislicher Mangel der persönlichen Eignung 
i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG.
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§ 7 
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte den/die 
Gemeindebrandmeister/-in, dessen/deren Stellvertreter/-in sowie die Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichneten Aufgaben 
nach Anweisung des/der Gemeindebrandmeisters/-in oder der sonst zuständigen 
Vorgesetzten gewissenhaft durchzuführen. 

Sie haben insbesondere 

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften) 
sowie Anweisungen des/der Gemeindebrandmeisters/-in oder der sonst 
zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden 
Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen 
teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der 
feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im Zusammenwirken mit 
ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.

(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater/-innen im Sinne des § 5 Abs. 1 
Satz 2. 

(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind verpflichtet 
über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen 
ihrer Dienstausübung Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich 
vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist. Dies 
gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr.

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, so kann der 
Gemeindebrandmeister im Einvernehmen mit dem Feuerwehrausschuss ihm

a) eine Ermahnung oder

b) einen mündlichen Verweis
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aussprechen.

Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem Verweis ist dem 
Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung 
übernommen, wer wegen Erreichens der Altersgrenzen gem. § 6 Abs. 1, dauernder 
Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der 
Einsatzabteilung ausscheidet.

(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandmeister erklärt 
werden muss,

b) durch Entpflichtung (§ 6 Abs. 3 gilt entsprechend).

(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mitgliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

§ 10
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Tastungen führt den Namen 
"Jugendfeuerwehr Tastungen".

(2) Die Jugendfeuerwehr Tastungen ist der freiwillige Zusammenschluss von 
Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis - in der Regel - zum 
vollendeten 16. Lebensjahr. Sie gestaltet ihr Jugendleben als selbständige 
Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach ihrer eigenen Jugendordnung.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Tastungen untersteht die 
Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den 
Gemeindebrandmeister als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des 
Jugendfeuerwehrwartes bedient.
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§ 11 
Gemeindebrandmeister/-in,

stellvertretende/r Gemeindebrandmeister/-in

(1) Leiter/-in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Tastungen ist der/die 
Gemeindebrandmeister/-in (§ 18 Abs. 1 ThürBKG).

(2) Der/die Gemeindebrandmeister/-in wird von den aktiven Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshauptversammlung (§ 13) der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Tastungen statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Tastungen angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch 
erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge 
besitzt. 

(5) Der/die Gemeindebrandmeister/-in wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde 
Tastungen ernannt. Er/sie ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Tastungen und die Ausbildung ihrer 
Angehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die 
Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehr zu sorgen und 
den/die Bürgermeister/in in allen Fragen des Brandschutzes zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der/die stellvertretende 
Gemeindebrandmeister/-in und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen.

(6) Der/die stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in hat den/die 
Gemeindebrandmeister/-in bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den 
Angehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl 
findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der/die 
Gemeindebrandmeister/-in gewählt wird. Andernfalls hat der/die Bürgermeister/in 
so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen der Einsatzabteilung 
einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl 
eines/einer stellvertretenden Gemeindebrandmeisters/-in stattfinden kann. Der/die 
stellvertretende Gemeindebrandmeister/-in wird zum/zur Ehrenbeamten/-in auf Zeit 
der Gemeinde Tastungen ernannt.

§ 12 
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des/der Gemeindebrandmeisters/-in bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 
Tastungen ein Feuerwehrausschuss gebildet.
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(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem/der Gemeindebrandmeister/-in als 
Vorsitzenden/r, dessen/deren Stellvertreter/-in, aus 2 Angehörigen der Einsatz-
abteilung, einem/einer Vertreter/-in der Alters- und Ehrenabteilung und dem/der 
Jugendfeuerwehrwart/-in.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des/der Vertreters/-in der Alters- und 
Ehrenabteilung und des/der Jugendfeuerwehrwartes/-in erfolgt in einer 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung. Der/Die 
Jugendfeuerwehrwart/-in soll mindestens 18 Jahre alt und in der Regel nicht älter 
als 35 Jahre sein. Er/Sie muss Angehörige/r der Einsatzabteilung sein und soll den 
Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg abgelegt sowie 
einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte besucht haben.

(4) Der/die Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er/Sie 
hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. 
Der/die Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen der 
Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen einladen.

(5) Der/die Gemeindebrandmeister/-in, sofern er/sie nicht nach Absatz 2 den Vorsitz 
führt, und sein/ihr/e Stellvertreter/-in haben das Recht, jederzeit an Sitzungen 
teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. Über die 
Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 13 
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des/der Gemeindebrandmeisters/-in findet jährlich eine 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird von dem/der Gemeindebrandmeister/-in 
einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, wenn 
dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt. 

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung sind den 
Feuerwehrangehörigen und dem/der Bürgermeister/in mindestens eine Woche 
vorher schriftlich bekannt zu geben.
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(9) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen der 
Einsatzabteilung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein 
Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der 
Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jahreshauptversammlung 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung 
beschließt auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung 
geheim erfolgen soll.

§ 14 
Wahl des/der Gemeindebrandmeisters/-in, 

des/der stellvertretenden Gemeindebrandmeisters/-in, 
der zu wählende Mitglieder des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 
werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens eine Woche 
vorher schriftlich zu verständigen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der 
Versammlung gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(3) Der/Die Gemeindebrandmeister/-in, sein/ihr/e Stellvertreter/-in, der/die Vertreter/-
in der Alters- und Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der/die 
Jugendfeuerwehrwart/-in werden einzeln mit Stimmenmehrheit gewählt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Wahl der übrigen zu wählende Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jede/r 
Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie sonstige Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind 
diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.

(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Absatz 3 Satz 1) kann, 
wenn nur ein/e Bewerber/-in zur Wahl steht und die Wahlberechtigten mehrheitlich 
zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden.

(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift über 
die Wahl des/der Gemeindebrandmeisters/, seines/seiner Stellvertreters/-in ist 
innerhalb einer Woche nach der Wahl dem/der Bürgermeister/in zur Ernennung 
zum Ehrenbeamten sowie zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben.
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§ 15
Feuerwehrverein

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem privatrechtlichen 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Näheres regelt die Vereinssatzung.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Neufassung der Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Tastungen vom 21.10.2020 außer Kraft.

Tastungen, den 08.09.2025

gez. Nolte
Bürgermeister

Teistungen

Bekanntmachung über die Aufstellung und Öffentliche Auslegung des 
Entwurfes der Ergänzungssatzung Nr. 37 „Dorfstraße“ der Gemeinde 
Teistungen, OT Neuendorf. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen hat in seiner Sitzung am 19.06.2024 die 
Aufstellung der Ergänzungssatzung Nr. 37 „Dorfstraße“, gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB beschlossen. Das Vorhaben wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB durchgeführt.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Der Entwurf der Ergänzungssatzung, bestehend aus der 
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen mit Begründung, sind unter: 
https://www.lindenbergeichsfeld.de/verwaltung/aktuelles/bekanntmachungen_veroeff
entlichungen/index_ger.html einzusehen und liegen auch in Papierform in der Zeit vom

13.10.2025 – 17.11.2025

während der Sprechzeiten: 

https://www.lindenbergeichsfeld.de/verwaltung/aktuelles/bekanntmachungen_veroeffentlichungen/index_ger.html
https://www.lindenbergeichsfeld.de/verwaltung/aktuelles/bekanntmachungen_veroeffentlichungen/index_ger.html
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Sprechzeiten:
Mo.: 9.00 - 12.00 Uhr
Di.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.30 Uhr
Do.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr
Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17 in 37339 
Teistungen im Bauamt Zimmer 306 zu jedermanns Einsicht aus. Über den Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt.  Hiermit wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen 
elektronisch unter: info@lindenberg-eichsfeld.de oder schriftlich übermittelt werden 
können (§3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 BauGB).

Im vereinfachten Verfahren wird gemäß § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen. Gleichzeitig wird auf die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, den Umweltbericht 
nach § 2a und der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Daten zur Verfügung stehen sowie der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a 
Absatz 1 und § 10a Abs. 1 abgesehen. Die Träger öffentlicher Belange werden gemäß 
§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch parallel am Verfahren beteiligt.

Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten zum Zwecke der Durchführung des Planverfahrens 
eingewilligt. Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates beraten und entschieden. Stellungnahmen, die im Verfahren der 
Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
bleiben bei der Beschlussfassung unberücksichtigt, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Änderung nicht von Bedeutung ist.

gez. Krukenberg
Bürgermeister

mailto:info@lindenberg-eichsfeld.de
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Entwurf der Ergänzungssatzung Nr. 37 „Dorfstraße“
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Wehnde

Bekanntmachung der Gemeinde Wehnde über die Genehmigung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 Zum Ohmberg

Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde hat in seiner Sitzung am 16.10.2024, 
Beschluss Nr. GR-Weh/2024/024 den Bebauungsplan Nr. 3 Zum Ohmberg als 
Satzung beschlossen. Die Genehmigung erfolgte durch den Landkreis Eichsfeld, 
gemäß § 10 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der derzeit geltenden Fassung, mit Bescheid vom 
26.09.2025. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der VG wird der Bebauungsplan 
Nr. 3 Zum Ohmberg rechtsverbindlich. Der Abwägungs- und Satzungsbeschluss Nr. 
GR-Weh/2024/024 vom 16.10.2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht während der 
Sprechzeiten:

Mo.: 9.00 - 12.00 Uhr
Di.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.30 Uhr
Do.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr
Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17 in 37339 
Teistungen im Bauamt Zimmer 306 einsehen. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. Die Planunterlagen können auch unter www.lindenberg-eichsfeld.de 
eingesehen werden. Nach § 21 Abs. 4 ThürKO können Verstöße wegen der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, gegenüber der Gemeinde schriftlich oder elektronisch 
unter: info@lindenberg-eichsfeld.de, unter Angabe der Gründe geltend gemacht 
werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser 
Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Hinweise nach § 44 Abs. 5 BauGB:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen.

Hinweise nach § 215 Abs. 2 BauGB:
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 

http://www.lindenberg-eichsfeld.de/
mailto:info@lindenberg-eichsfeld.de
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Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.

gez. Heidenreich
Bürgermeisterin

C. Veröffentlichung sonstiger Stellen

Landkreis Eichsfeld 

Verordnung zum Schutz freilebender Katzen

„2. Änderung der Katzenschutzverordnung“ für den Landkreis Eichsfeld trat am 
01.10.2025 in Kraft

Die bestehende Verordnung zum Schutz freilebender Katzen, die am 1. März 2017 in 
Kraft getreten ist, wurde nach der 1. Änderung vom 17.11.2020 nunmehr durch die 2. 
Änderung der Katzenschutzverordnung erweitert. Sie wurde im Amtsblatt für den 
Landkreis Eichsfeld Nr. 44 vom 30.09.2025 veröffentlicht und ist unmittelbar gültig.

Die „Katzenschutzverordnung“ beinhaltet die Pflicht zur Kastration, Kennzeichnung 
und Registrierung von Freigängerkatzen ab einem Alter von fünf Monaten. Katzen, die 
ausschließlich im Haus gehalten werden, sind von der Verpflichtung ausgenommen.

Betroffen von der gesetzlichen Kastrations-, Kennzeichnungs- und 
Registrierungspflicht sind mit der 2. Änderung der Katzenschutzverordnung nicht nur 
Heilbad Heiligenstadt, Leinefelde, Worbis, Breitenworbis, Bernterode (Worbis), 
Birkungen, Kallmerode, Uder, Flinsberg, Geisleden und Holungen; sondern auch die 
Orte Kirchohmfeld, Breitenbach, Breitenholz, Thalwenden, Steinheuterode, 
Bernterode (HIG), Westhausen, Bodenrode, Reinholterode, Hausen, Großtöpfer, 
Döringsdorf, Dingelstädt, Hüpstedt, Silberhausen, Kreuzebra, Teistungen, Tastungen, 
Bleckenrode, Effelder, Küllstedt, Marth, Kirchgandern, Rustenfelde, Rohrberg, 
Freienhagen und Fretterode.

Wer in diesen Gebieten seiner Katze Ausgang ins Freie gewähren möchte, muss diese 
vorher von einem Tierarzt kastrieren lassen. Ferner sind die Tiere durch einen 
Mikrochip oder eine Tätowierung durch einen Tierarzt zu kennzeichnen. Die 
anschließende Registrierung hat bei „TASSO“ dem Haustierzentralregister in der 
Bundesrepublik Deutschland oder „FINDEFIX“ dem Haustierregister des Deutschen 
Tierschutzbundes zu erfolgen.

Die Pflicht besteht in diesen Regionen, da hier über einen langen Zeitraum zahlreiche 
freilebende Katzen aufgefunden wurden, die sich zum Teil in einem katastrophalen 
Gesundheitszustand befunden haben. Durch fehlende Gesundheitsfürsorge 
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(Entwurmung, Impfungen, Behandlung von Verletzungen), Unterernährung, engen 
Kontakt zwischen den Katzen und Revierkämpfen haben Krankheiten wie 
Katzenschnupfen und Katzenseuche leichtes Spiel. Nicht kastrierte Hauskatzen mit 
Freigang tragen durch Fortpflanzung mit verwilderten Katzen zu einem Fortbestand 
der Population bei. Die verabschiedete Verordnung soll dazu beitragen, diesen 
Teufelskreis zu unterbrechen.

Das Monitoring freilebender Katzen seit Inkrafttreten der „Katzenschutzverordnung“ 
am 1. März 2017 hat gezeigt, dass nicht nur in den Stadtgebieten Heilbad 
Heiligenstadt, Leinefelde und Worbis sondern auch in weiteren Gebieten des 
Landkreises viele Katzen in einem schlechten Gesundheits- und Ernährungszustand 
sind. Es war daher notwendig, die Katzenschutzverordnung auf die genannten Gebiete 
auszuweiten und die Verordnung für die Stadtgebiete Heilbad Heiligenstadt, 
Leinefelde, Worbis, Breitenworbis, Bernterode (Worbis), Birkungen, Kallmerode, Uder, 
Flinsberg, Geisleden und Holungen beizubehalten. Das Veterinäramt wird das 
Monitoring zu freilebenden Katzen im Landkreis fortführen, um die Schutzgebiete auch 
zukünftig der aktuellen Situation vor Ort anpassen zu können.

Zur Einhaltung der mit Inkrafttreten der „2. Änderung der Verordnung zum Schutz 
freilebender Katzen“ für Katzenbesitzer bestehenden Pflichten wird das Veterinäramt 
in den genannten Schutzgebieten Kontrollen durchführen. Es ist daher für 
Katzenbesitzer notwendig, über die erfolgte Kastration einen Nachweis des Tierarztes 
aufzubewahren. Wer diesen Pflichten nicht nachkommt, muss mit kostenpflichtigen 
behördlichen Anordnungen bzw. für jeweilige Zuwiderhandlungen mit der Einleitung 
von Bußgeldverfahren rechnen.

Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper

Stellenausschreibung des Gewässerunterhaltungsverbandes 
Helme/Ohne/Wipper

Der Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper wurde am 29. August 2019 
gegründet. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das 
Verbandsgebiet umfasst die in Thüringen befindlichen Einzugsgebiete der Helme und 
der Wipper. Dieses betrifft 38 Gemeinden mit einer Fläche von fast 120.000 ha.

Der Sitz des Gewässerunterhaltungsverbandes Helme/Ohne/Wipper ist in der Stadt 
Nordhausen. Das Aufgabengebiet umfasst die Unterhaltung und Pflege von 
Gewässern zweiter Ordnung.

Beim Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper ist zum 01.01.2026 bzw. 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer
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Geschäftsführers/-in (m/w/d)

in Vollzeit zu besetzen.

Die Bezahlung bestimmt sich nach den Bestimmungen des TVöD und beinhaltet eine 
betriebliche Altersvorsorge. Während der Einarbeitungszeit steht Ihnen die fachliche 
Unterstützung der Vorstandsmitglieder zur Verfügung.

Im Wesentlichen umfasst die Stelle folgende Tätigkeitsschwerpunkte im 
Verbandsgebiet:

• Leitung und Organisation aller Geschäfte des Verbandes, die die 
Gewässerunterhaltung/-instandsetzung von Gewässern zweiter Ordnung 
betreffen

• Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsplanes und Kontrolle der 
Haushaltsdurchführung

• Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung von Kalkulationen, 
Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen sowie Durchführung von 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen

• Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung von 
Gewässerunterhaltungsplänen

• Kontrolle der Planung und Organisation der jährlichen Gewässerschauen
• Kontrolle der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und Auftragsvergaben
• Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln
• Terminliche und fachliche Abstimmung mit zuständigen Behörden und 

Gemeinden, betroffenen Dritten
• und Grundstückseigentümern
• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgemeinden des Verbandes 

und den zuständigen Behörden
• Führung und Motivation der Verbandsmitarbeiter
• Öffentlichkeitsarbeit sowohl in den Print- als auch den Digitalmedien in 

Zusammenarbeit mit dem Vorsteher
• Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen der Verbandsorgane
• Vorbereitung der Verbandsversammlungen und Vorstandssitzungen
• Einhaltung und Durchsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Vorausgesetzt werden:
• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als Bachelor/Master oder Dipl.-Ing. 

(FH)/Dipl.-Ing. in den Fachrichtungen Wasserwirtschaft, Agrarwissenschaften, 
Hoch- und Tiefbau, BWL, juristisches Staatsexamen oder vergleichbare 
Qualifikationen

• technisches Verständnis und Fachwissen im Aufgabengebiet
• Kenntnisse in der Betriebswirtschaftslehre, Organisationsvermögen und 

strategisches Denken
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• Kenntnisse im Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz; Erfahrungen mit IT-
Technik

• Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft und Kommunikationskompetenz
• Belastbarkeit und Flexibilität
• Führerschein Klasse B

Wünschenswert ist/sind:
• Kenntnisse im Vergaberecht
• Erfahrungen bei der Fördermittelakquise
• Erfahrungen mit Geoinformationssystemen (GIS) und
• Bereitschaft zum Erlernen neuer Aufgabengebiete und Weiterqualifizierung

Schwerbehinderte und den schwerbehinderten Menschen gleichgestellte 
Bewerberinnen und Bewerber werden im Rahmen des gesetzlich Zulässigen bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Auf den Vorbehalt der rechtsaufsichtlichen 
Regelung wird hingewiesen.

Nähere Auskünfte zum Aufgabengebiet oder zum Bewerbungsverfahren erhalten Sie 
durch den
Verbandsvorsteher, Herrn Steikert, unter der Rufnummer 01511 2609222.

Wenn Ihr Interesse geweckt ist, reichen Sie Ihre Bewerbung in digitaler Form bitte bis 
zum 15.11.2025 mit Lebenslauf, Ausbildungsabschlüssen und sonstigen Nachweisen 
an den

Vorstand des Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper
z. Hd. Herrn Günter Steikert

99734 Nordhausen, Robert-Blum-Str. 1

per E-Mail (info@how-guv.de) ein.

Zu spät eingehende oder unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die durch die Bewerbung entstehenden Kosten 
(Reisekosten und sonstige Bewerbungskosten) nicht erstattet werden. Nach 
Abschluss des Sellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht 
berücksichtigter Bewerber/-innen entsprechend § 16 Abs. 1 Nr. 2 ThürDSG i.V.m. § 
17 DSGVO ordnungsgemäß vernichtet. Mit der Übersendung Ihrer 
Bewerbungsunterlagen erteilen Sie Ihre Einwilligung nach § 6 Abs. 1 DSGVO zur 
Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke des Auswahlverfahrens für die 
vorliegend ausgeschriebene Stelle. Dies schließt die Weitergabe der Daten an die 
Beteiligten im Auswahlverfahren ein. Die Daten werden mit Ablauf von sechs Monaten 
nach Abschluss des Auswahlverfahrens bzw. direkt nach schriftlicher Absage 
gelöscht.
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gez.
Günter Steikert
Verbandsvorsteher
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